
•  Händedesinfektion bei Betreten der Klinik ist verpflichtend
•  Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes –  

auch im Patientenzimmer (Community-Maske ist erlaubt)
•  Fiebermessung bei Betreten der Klinik ist zwingend  

erforderlich
•  Anmeldung an der Information und Datenabgleich
•  Maximal eine Stunde Aufenthalt. 

Besuch nur zwischen 9:30 und 17:30 Uhr möglich  
(letzter Einlass 17:00 Uhr; um spätestens 17:30 Uhr  
muss der Besuch die Klinik verlassen haben)

•  Die Kontaktperson wird vom Patienten zu Beginn des  
Aufenthalts bestimmt und kann nicht geändert werden

 Ausnahme: Patienten bis 14 Jahre dürfen beide Elternteile angeben
•  Pro Patientenzimmer ist nur eine Besuchsperson gestattet –  

sprechen Sie sich mit Zimmerkollegen ab, um Überschnei dungen  
zu verhindern oder gehen Sie mit Besuch ins Freie

•  Jederzeit Wahrung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Meter
•  Ein Rausgehen und Wieder-Reinkommen der Besuchsperson  

ist nicht möglich
•  Der Aufenthalt in anderen Bereichen der Klinik ist untersagt:  

Es muss der kürzeste Weg zum Patientenzimmer gewählt werden

Die Bayerische Staatsregierung hat eine Lockerung des Besuchs-
verbots in Krankenhäusern beschlossen. Voraussetzung ist die  
strikte Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. Patienten  
dürfen bei ihrer Aufnahme eine feste Kontaktperson be- 
nennen, die einmal am Tag für maximal eine Stunde 
kommen darf. Dabei gilt es folgendes zu beachten:

Frank Stauch 
Geschäftsführer

Ute Jahnel 
Pflegedirektorin

Prof. Dr. Richard Stangl 
Ärztlicher Direktor
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